
Stadt Liestal

Stadtrat

20151211DER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT

Waldbaulinienplan Nr. 26 und Mutation Zonenplan Siedlung
im Gebiet Weiermatt

Kurzinformation Penta-Electric AG mit Sitz in Cham ist spezialisiert auf die industriel-
le Automation von Prozessanlagen und bietet Dienstleistungen von
der Konzeptentwicklung bis zur lnbetriebnahme an. Sie möchte mit
dem Firmenteil Penta-Electric AG von Münchenstein nach Liestal
umziehen. Der Firmenteil umfasst ca. 1 15 gewerbliche und Engi-
neering Arbeitsplätze.

Die Firma plant, auf der Parzelle Nr. 4038 im Gebiet Weiermatt, ein
Bürogebäude und eine Werkhalle zu errichten. Für die Realisierung
des Projekts wünscht die Firma eine Reduktion des gesetzlichen
Waldabstandes von 20 m aut 10 m mittels einer Waldbaulinie sowie
eine geringfügige Mutation der Gewerbezone (flächengleicher Ab-
tausch von 4 m2).

Diese Massnahmen verbessern die Ausnützung der Parzelle und
werden von den kantonalen Behörden gutgeheissen.
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Waldbaulinien Nr.26



Antrag Der Einwohnerrat beschliesst

- den Waldbaulinienplan Nr. 26 Gebiet,,Weiermatt", Mutation
Hammerstrasse Parzellen Nrn.4038 und 4041 vom 29.10.15

den Zonenplan Siedlung Gebiet ,,Weiermatt", Mutation Zo-
nenabgrenzungParzellen Nrn.4038 und 4041 vom 29J0.15

Liestal, 03. November 2015

Für den Stadtrat Liestal

Der Stadtpräsident Der Stadtvenrualter

Lukas Ott Benedikt Minzer



DETAILINFORMATIONEN

1. Ausgangslage / Rechtsgrundlage

Planunqsperimeter
Beim Planungsperimeter handelt es sich um die Parzelle Nr. 4038 im Gebiet Weiermatt.
lm Randbereich ist die südlich benachbarte Parzelle Nr. 4041 betroffen.

tl

t

I

Abb. 1 Übersicht Planungsgebiet (Quelle www.qeo.bl.ch, abgerufen am 01 .07,2015)

Räumliche Grundlaqen
Der östliche Teil der Parzelle Nr. 4038 liegt gemäss Zonenplan Siedlung der Stadt Liestal in
der Gewerbezone G1, der westliche Teil innerhalb des Kantonalen Nutzungsplans ,,Haupt-
strasse H2 Pratteln - Liestal (HPL).. Diese wurde vor kurzem fertiggestellt und mit ver-
schiedenartigen Grünräumen und einem Langsamverkehrsnetz ausgestattet. Die im Hang
angelegte Hochhecke gilt rechtlich als Wald, von welchem ein gesetzlich festgelegter Bau-
abstand von 20 m einzuhalten ist.

Proiekt
Die Parzelle Nr. 4038, im Eigentum des Kantons Basellandschaft, soll an die Penta-Electric
AG verkauft werden. Die Unternehmung möchte von Münchenstein nach Liestal umziehen
und mit dem beabsichtigten Neubau ihre Raumprobleme lösen. Sie bietet nicht nur Gewer-
be-Arbeitsplätze sondern eine Vielzahl Engineering-Arbeitsplätze an, insgesamt ca. 115
Vol lzeitstel len sowie zusätzl iche ïem porärstel len.

Problematik
lnnerhalb des Kantonalen Nutzungsplans HPL kann die Parzelle Nr. 4038 baulich nicht ge-
nutzt werden. Zudem beschneidet der innerhalb des Kantonalen Nutzungsplans vorhande-
ne Wald mit dem gesetzlich festgelegten Minimalabstand für Bauten von 20 m die Nutzbar-
keit der Parzelle. lm Weiteren können die projektierten Bauten auf der Parzelle Nr. 4038 nur
mit einer kleinen Anderung der Gewerbezone optimal positioniert werden.
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2. Lösungsvorschlag/Projektbeschrieb

Planuno men
Das Projekt der Penta-Electric AG geht
a) von einem..reduzierten Waldabstand von 10 m
b) von einer Änderung der Gewerbezone um 4 m2

c) von einer Anpassung des Perimeters des Kantonalen Nutzungsplanes HPL aus

Planuno sverfahren
Vorgängig der Festlegung der Waldbaulinie und der Mutation der Gewerbezone musste
der Kantonale Nutzungsplan HPL angepasst werden. Die Bau- und Umweltschutzdirekti-
on hat mit Entscheid vom 29. September 2015 die Mutation des Kantonalen Nutzungs-
plans HPL genehmigt.

Gemäss $ 97 kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) ist es möglich, den ge-
setzlichen Waldabstand ($ 95 RBG) mittels einer Waldbaulinie auf 10 m zu reduzieren.
Bei der Festlegung der Waldbaulinie und bei der Mutation der Gewerbezone handelt es
sich um ein ordentliches Nutzungsplanungsverfahren ($ 35 Abs. 2 RBG).

Der Einwohnerrat beschliesst die Waldbaulinie und die Mutation der Gewerbezone.

Der Regierungsrat genehmigt die Waldbaulinie und die Mutation der Gewerbezone.

3. Massnahmen / Termine

- Kommunale Vorprüfung

- SR-Beschluss zuhanden Mitwirkung und kantonale Vorprüfung

- Kantonale Vorprüfung

- Überarbeitung aufgrund kantonaler Vorprüfung

- SR-Beschlusszuhanden Mitwirkung

- Öffentliches Mitwirkungsverfahren

- Einwohnerratsbeschluss

- Öffentliche Planauflage, Einspracheverfahren

- Genehmigung durch den Regierungsrat

- Voraussichtliche Realisierung

Juli 2015

Juli 2015

Juli 2015

4u9.2015

Sept. 2015

okt.2015

Nov.2015

Dez.2015

Mär22016

ab 2017

Kantonale Vorprüfunq
- Die kantonale Vorprüfung fand mit Schreiben des Amtes für Raumplanung vom 28. Juli

2015 statt. Die Hinweise und Vorgaben des Kantons wurden in der Planung berücksich-
tigt. Details werden im Planungsbericht aufgeführt.

Öffentliche Mitwirkunq
- Die öffentliche Mitwirkung fand vom 1. bis 23. Oktober 2015 statt.
- lnnerhalb der Frist wurden keine Stellungnahmen eingereicht.



4. Finanzierung

Strasse n i nfrastru ktu r
Die Überbauung führt zu keinem Ausbaubedarf der Hammerstrasse

Venrualtungsaufwand
- Die Verwaltung führt das Nutzungsplanungsverfahren durch und begleitet und unter-

stützt die Planungsverfasser bei der Erarbeitung des Waldbaulinienplanes und der Mu-
tation des Zonenplanes Siedlung.

5. Beilagen / Anhänge

Verbindlich und Bestandteile des Beschlusses:
- Waldbaulinienplan Nr. 26 Gebiet,,Weiermatt", Mutation Hammerstrasse Parzellen Nrn

4038 und 4041 vom 29.10.2015

Zonenplan Siedlung Gebiet,,Weiermatt", Mutation Zonenabgrenzung Parzellen Nrn.
4038 und 4041 vom 29.10.2015

Zur Erläuteruno. nicht Bestandteil des Beschhrsses:
Begleitbericht vom 29.1 0.201 5

Unterlaqen auf der Homepaqe:
www.liestal,ch > Departemente/Bereiche > Venrualtung > Stadtbauamt > Planun-
gen/Planauflagen
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Stadt Liestal

Kanton Basel-Landschaft

Waldbaulinienplan Nr. 26, Gebiet,,Weiermatt"
Zonenplanmutation Siedlung,,Weiermatt"
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I Planungsgebiet, Ausgangslage und Ziel

1.1 Planungsgebiet

Waldbaulinie und Zonenplanmutation Siedlung,'Weiermatt"
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Abb 1 Lage Parzelle Nr. 4038 (Quelte: www geo |tt ch, abgerufen am 1 Juli 2015)
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Stadt Liestal

1.2

1.3

un

Waldbaulinie und Zonenplanmutation Siedlung,,Weiermatt"

Au sga ng slage

Der östliche Teil der Parzelle Nr. 4038 liegt in der Gewerbezone G1, der westlichen Teil innerhalb

des Kantonalen Nutzungsplans ,,Hauptstrasse H2 Pratteln - Liestal (HPL)'.

N

1

at

'85

I earz. Nr.4o38

JTÏl cewerbezone c1

X wato

tì, Kt. Nutzungsplan HPL

Abb. 2. Zonenplan Siedlung
(Quelle www.geo bl ch, abgerufen am 18 008.1 5)

4038

Gesetzlicher Waldabstand

Wald

Abb. 3. Gesetzl¡cher Waldabstand

r
I

lnnerhalb des'Kantonalen Nutzungsplans HPL kann die Parzelle Nr. 4038 von der Grundeigen-

tümerschaft baulich nicht genutzt werden. Zudem beschneidet der innerhalb des Kantonalen Nut-

zungsplans vorhandene Wald mit dem gesetzlich festgelegten Minimalabstand für Bauten von

20 m die Nutzbarkeit der Parzelle.

Dieser Umstand widerspricht den Planungszielen des Raumplanungsgesetztes (RPG), die Sied-

lung nach innen zu lenken und optimale räumliche Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaf-

fen und zu unterhalten (Art. 1 RPG).

Ziel der Planung

Das Ziel der Planungsmassnahme ist es, die inneren Bauzonenreserven zu mobilisieren und op-

timale Verhältnisse für die Wirtschaft zu schaffen. Zu diesem Zweck soll die Bebaubarkeit der

Parzelle Nr. 4038 verbessert werden.

Diese Absicht steht im Einklang mit dem Planungsgrundsatz des Raumplanungsgesetzes, dass

Massnahmen zu ergreifen seien, welche zur besseren Nutzung ungenügend genutzter Flächen in

Bauzonen und zur Verdichtung der Siedlungsfläche führen (Art. 3 RPG).

/U139

4038

Begleitbericht gemäss S 39 RBG Seite 5



Stadt L¡estal

1.4

Waldbaulinie und Zonenplanmutation Siedlung,,Weiermatt"

Plan u ngsm assnah men

Die Verbesserung der Ausnützung der Parzelle Nr. 4038 wird mit folgenden Planungsmassnah-

men erreicht:

1. Erlass einer Waldbaulinie auf den Parzellen Nrn. 4038 und 4041

2. Mutation der Zonenabgrenzung zwischen Gewerbezone und Kantonalem Nutzungs'

plan

) Mutation Zonenplan Siedlung auf den Parzellen Nrn. 4038 und 4041

) Mutation des Kantonalen Nutzungsplans HPL auf den Parzellen Nrn. 4038 und 4041

Dieses Planungsverfahren wird separat abgehandelt. Die Planauflage findet vom 17.08.

- 15.09.201 5 statt.

Begleitbericht gemäss $ 39 RBG Seite 6



Stadt Liestâl

2 Organisation

2.1 Zuständ igkeit

2.2

Waldbaulinie und Zonenplanmutation Siedlung,,Weiermatt"

Plan u ngsablauf

Nachfolgend werden die wichtigsten Verfahrensschritte für den Erlass der Waldbaulinie und der

Zonenplanmutation aufgeführt.

:î, 
', 

iii¡i;riiì,; i,j'. ,,
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Stadt Liestal Waldbaulinie und Zonenplanmutation Siedlung,,Weiermatt"

Plan ungsakten

Als rechtsverbindliche Planungsakten werden beschlossen:

. Waldbaulinienplan Nr. 26, Gebiet ,,Weiermatf', Mutation Hammerstrasse Parzellen

Nrn.4038 und 4041

. Zonenplan Siedlung Gebiet,,Weiermatt", Mutation Zonenabgrenzung Parzellen Nrn.

4038 und 4041

Als orientierende Planungsakte liegt bei:

. Begleitbericht gemäss $ 39 RBG

3

Begleitbericht gemäss $ 39 RBG Seite I



Stadt L¡estal Waldbaulinie und Zonenplanmutation Siedlung,,Weiermatt"

4 Planungsgrundlagen

Die übergeordneten Randbedingungen wurden am 19. Juni2015 mit Hilfe des Geodaten-Viewers

des Kantons BL (www.geo.bl.ch) geprüft. Die relevanten lnhalte werden in diesem Kapitel be-

schrieben.

4.1 Wald

Beim Bau der HPL 2006 - 2013 wurde der Tunnel ab Liestal in Richtung Pratteln im Tagbau er-

stellt. ln diesem Zusammenhang musste ein grösseres Gehölz in diesem Gebiet, welches recht-

lich Wald dargestellt hat, gerodet werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten wurde der Tunnel mit

einer Uberdeckung versehen und als Grünraum gestaltet. Unter anderem fand eine Wiederauf-

forstung des Waldes statt. Auf den Parzellen Nrn. 4038 und 4041 wurde die rechtskräftige Wald-

grenze Nr.34144 mit den Rodungsverfügungen Nr. 145 vom 5. Mär22007 und Nr.35 vom 11.

August 2014 mutiert (siehe Abb. 6). Es gilt ein Minimalabstand für Bauten vom neuen Wald von

20 m ($ 95 Raumplanungs- und Baugesetz).

Parz. Nr. 4038 SSp ce*"ruezone c1 | w"to ¿Af rt. Nutzungsplan HPL

Abb. 4. Situation Wald vor den Bauarbeiten
Strassenprojekt HPL (Quelle www.geo bl.ch,
abgerufen am 1 8.008.1 5)

Abb 5 Situat¡on Wald nach den Bauarbeiten
Strassenprojekt HPL (Quelle www geo bl ch,
abgerufen am 1B 008 15)
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slat¡sche Waldgrenze neu

stat¡sche Waldgrenze untergehend

Peímeter kantonãler Nutzungsplan HPL
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Abb. 6 Waldgrenzenkañe Nr- 34/44, Mutation Hammerstrasse vom 11 . August 2014

I
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Stadt Liestal Waldbaulinie und Zonenplanmutation Siedlung,,Weiermatt"

4.2 Nutzungsplanung

Die Parzelle Nr. 4038 ist der Gewerbezone G1 und dem Kantonalen Nutzungsplan HPL zugeord-

net. Der Perimeterverlauf des Kantonalen Nutzungsplans HPL basiert im Bereich der Parzelle

Nr. 4038 auf der vor den Bauarbeiten zum Strassenprojekt HPL vorhandenen Waldausdehnung.

Durch die vorgängig en¡vähnte Mutation der Waldgrenze Nr. 34/44 entstand a¡vischen der Gewer-

bezone G1 und dem neuen Wald eine neue unbestockte Fläche innerhalb des Siedlungsgebiets.

Diese ist aber aufgrund der Lage innerhalb des Kantonalen Nutzungsplans HPL nicht als Bauzo-

ne nutzbar, obwohl die Teilfläche bis zum Fussweg im Feld als Teil der Gewerbezone wahrge-

nommen wird.

) Es wäre raumplanerisch sinnvoll, die Gewerbezone G1 bis zum Fussweg zu eruveitern und

eine Waldbaulinie im Abstand von 10 m um den aufgeforsteten Wald festzulegen. Aufgrund

des Kantonalen Nutzungsplans HPL ist dies jedoch nicht möglich. Ein flächengleicher mini-

maler Abtausch zwischen Gewerbezone G1 und Kantonalem Nutzungsplan HPL von ca.

4 m2 wird von den kantonalen Behörden jedoch befürwortet.

Die Zonenvorschriften Siedlung der Stadt Liestal legen an der Oberkante der Frenkenterrasse ei-

ne prägende Geländekante fest.

) Die prägende Geländekante wird durch die geplanten Bauten nicht beeinträchtigt.

Weitere Planungsgru ndlagen

Das Grundstück ist im Kataster der belasteten Standorte registriert als ,,Betriebsstandort belastet

ohne Überwachungs- und Sanierungsbedarf".

) Die Situation muss im Rahmen des Bauprojekts überprüft werden, auf die Reduktion des

Waldabstands und die Mutation der Zonenabgrenzung hat dies keinen Einfluss.

lm kantonalen Richtplan ist in der näheren Umgebung eine nationale Hochleistungsstrasse ein-

getragen.

) Die Hochleistungsstrasse Pratteln Liestal ist bereits gebaut, die Reduktion des Waldab-

stands tangiert das Projekt daher nicht meh

Auf der Rheinstrasse besteht ein Transportrisiko Strasse.

) Die Rheinstrasse ist ca.70 m von der Waldbaulinie auf der Parzelle Nr. 4038 entfernt. Der

Transport gefährlicher Güter hat sich von der Rheinstrasse auf die neue Hochleistungsstras-

se Pratteln-Liestal verlagert. Die Strasse verläuft im Bereich der Parzelle Nr. 4038 in einem

Tunnel. Laut kantonaler Vorprüfung entfällt der Konsultationsbereich von 100 m um eine risi-

korelevante Anlage bei unterirdischer Strassenführung und beginnt jeweils bei den Tunnel-

portalen.

4.3

Begleitbericht gemäss $ 39 RBG Seite 10



Stadt Liestal Waldbaulinie und Zonenplanmutation Siedlung,,Weiermatt"

5 Abwäg u n gs prozess

öffentliches lnteresse

lm Sinne einer haushälterischen Bodennutzung soll die Parzelle Nr. 4038 im Gewerbegebiet von

Liestal optimal überbaut werden können. Mit einem Heranrücken der geplanten Baukörper an die

Parzellengrenze bleibt im Osten der Parzelle eine zusammenhängende Fläche von ca. 1'700 m2,

die zu einem späteren Zeitpunkt bebaut werden kann.

Aufgrund der bestehenden Erschliessung und der geplanten Nutzung ist eine Anordnung der

Bauten an der östlichen Parzellengrenze nicht möglich. Müsste der gesetzliche Waldabstand von

20 m eingehalten werden, so müssten die Baukörper zentraler auf der Parzelle platziert werden.

Dadurch würde das Schaffen einer sinnvollen, weiter überbaubaren Bauzonenreserve verhindert.

Der Ansiedelung des interessierten Unternehmens auf der Parzelle messen der Kanton Basel-

landschaft und die Stadt Liestal ein wesentliches lnteresse bei. lm Sinne der Brundtland Definiti-

on ist bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit neben den Themen Umwelt und Gesellschaft auch

die Wirtschaft zu berücksichtigen.

5.1

5.2 BeurteilungdurchdenKreisforstingenieur

Bei der Aufforstung im Nachgang zum Bauprojekt HPL handelt es sich rechtlich gesehen um

Waldareal. Konkret soll dieses als Hochhecke mit einzelnen Waldbäumen gestaltet und durch

den Kanton entsprechend gepflegt werden. Zudem trennt ein Fussweg den Wald von der Bauzo-

ne. Aus Sicht des zuständigen Kreisforstingenieurs ist die Gefährdung der Bauten durch umstür-

zende Bäume aufgrund der Struktur des Waldes als Hochhecke sehr klein und darum eine Re-

duktion des Waldabstandes auf 10 m denkbar.

Die Hochhecke wird durch das Heranrücken der Gebäude nicht beeinträchtigt. Weil es sich um

eine sehr junge Aufforstung handelt und diese zusätzlich durch einen Weg vom Baugebiet abge-

trennt ist, finden bei den Tiefbauarbeiten keine Wurzelbeschädigungen statt. Aufgrund der erhöh-

ten Lage am Hang sind auch in späteren Phasen keine negativen Auswirkungen der Gebäude

auf die Hochhecke zu erwarten.

5.3 lnteressenabwägung

Durch die Waldbaulinie und den reduzierten Waldabstand sowie durch die Mutation der Zonen-

abgrenzung verbessert sich die Ausnützung der Parzelle in einem wesentlichen Mass. 485 m2

zusätzliche Fläche stehen für die Überbauung zur Verfügung. Zudem kann die Parzelle so bebaut

werden, dass eine sinnvolle Bauzonenreserve entsteht. Negative Auswirkungen für den Wald

sind dadurch nicht zu erwarten. Das Sicherheitsrisiko für die künftigen Bauten wird vom Kreis-

forstingenieur als sehr gering eingeschätzt und wird vom Kanton als Waldeigentümer und Grund-

eigentümer der Parzelle Nr. 4038 in Kauf genommen. Ebenso akzeptiert er allfällige negative

Auswirkungen des Waldes auf die Parzelle Nr. 4038 betreffend Beschattung und Laubfall.
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Das öffentliche lnteresse am Erlass der Waldbaulinie ist daher höher zu gewichten als das lnte-

resse, den gesetzlich festgelegten Waldabstand beizubehalten. Die Mutation der Zonenabgren-

zung ist eine logische Folge dieser Planungsmassnahme.

6 Planungsresultat

Das hauptsächliche Planungsresultat ist das Festlegen einer Waldbaulinie im Bereich der Parzel-

len Nrn. 4038 und 4041. Grundsätzlich wird die Waldbaulinie in einem Abstand von 10 m zur sta-

tischen Waldgrenze festgelegt. Davon gibt es zwei Abweichungen:

lm nördlichen Bereich folgt die Baullnie dem Wegverlaùf und liegt in einem Meter Distanz

am Hangfuss.

lm südlichen Parzellenteil ergibt sich eine Uberschneidung mit dem kantonalen Nut-

zungsplan HPL. Hier verläuft die Baulinie auf der Zonengrenze Gewerbezone - kantona-

ler Nutzungsplan HPL.

Aufgrund des bestehenden Projekts ist eine minimale Mutation der Zonenabgrenzung zwischen

Kantonalem Nutzungsplan HPL und Gewerbezone notwendig. Die Mutation des Kantonalen Nut

zungsplans HPL erfolgt in einem anderen Planungsverfahren. Die Mutation der Gewerbezone G1

ist das zweite Planungsresultat dieser Planung.

Auswirkungen auf rechtskräftige Planungen

Mit der Waldbaulinie wird die Zonenabgrenzung Kantonaler Nutzungsplan HPL - Gewerbezone

G1 angepasst. Es handelt sich dabei um einen flächengleichen Abtausch

Folgekosten zu Lasten der Stadt Liestal

Der Stadt Liestal entstehen durch die Festlegung der Waldbaulinie und die Mutation der Zonen-

abgrenzung keine Folgekosten.

Beurteilung der Planung durch die Stadt Lièstal

Das Stadtbauamt ist mit dem vorliegenden Entwurf grundsätzlich einverstanden (Mailbestätigung

vom 25.06.2015). Die Anregungen des Amtes sind in die Planung eingeflossen.

a

a

7

I

9
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10 KantonaleVorprüfung

Die kantonale Vorprüfung wurde vom 9. Juli - 28. Juli durchgeführt. Am 28. Juli 2015 fand eine

Besprechung zu den Möglichkeiten der Mutation mit den kantonalen Behörden statt. Die Anre-

gungen der kantonalen Vorprüfung wurden umgesetzt.

Begleitbericht gemäss $ 39 RBG Seite 13
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11 Offentliches Mitwirkungsverfahren

Das öffentliche Mitwirkungsverfahren hat vom 1. - 23. Oktober 2015 stattgefunden. Es sind keine

Eingaben bei der Stadt Liestal eingegangen.

12 Besch lussfassu ngsverfah re n

..... wird nach Veffahrensaöschluss ergänzt

13 Auf lageve rfa h re n

..... wird nach Veffahrensabschluss ergänzt

14 Behandlung der Einsprachen

..... wird nach Verfahrensabschluss ergänzt

15 Genehm igungsa ntrag

..... erfolgt mit der Endfassung des Begleitberichtes

Liestal,

Namen des Stadtrates

Der Stadtpräsident:

Lukas Ott

Der Stadtverwalter:

Benedikt Minzer
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Kantonaler Vorprüfu ngsbericht
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K::ntc" ts¡:el Lar.lsch¡i

8au- und Umw€ltschutrdl¡ektlon
Áñt la¡r Reumplsnung

Stadtrat Lþstal

,1410 Liestal

R€€ì¡r
GK-Nr.

L¡estal,28. Jul¡ 2015

Seiten

stadt Lþ$tal, Wâldbauilnlenpt¡n nvebrmatf, Mutatlon llammer sse Par¡elþn Nrn.
und ¡m{l
naþ vofprufung

Sehrg rte Damen und Heren

Mfi Brief yom 9. Juli 2015 hat uns die F¡Ína Stierli + Ruggli, lrgenieure + Raumplafler AG, Lau-

eingereÉht- Wir danken für die lichkeit der Stellungnahme- Nach Abschluss der i¡bHchen
ven¡ualtungsintemen Vemehmlassung und næh eingehênder Prufung kõnnen wir lhnen nun
Folgendes mitte¡len:

I FestleEen e WaHbaulln¡e

Die.waldrechtiche resp. waldfacftlicfle Beurteilung hat Folgencles ergeben:

1- Potenzrelle Gefãhrdungen fur clen Wald:
Aufgrund der Lâge cles khölzes ob€ b der bebaubaren Par¿ellenteile und der TrerF
nung durch einen geteerten Weg kann das Risiko von Beeint tigurigen des Waldes
(2.8. Feuer, ill e Beansprucùungen etc.) als gering eingestuft werden.

2- Ba¡i¡tsc ng und Pflege desWakles:

Bew haftung wrd nkht erscfrwert, ela cler Zugang über den bestelenden Weg mog-
lich blêibt.

Aufgrund cler çringen Ausdehnung der Bestodtung und unter Vorbehall der entspre
che n Pflege werden keine grossen und hohen Bãume entstehen, die fur Personen
und Ge e gefãhrlich werden könnten. Zudem muss d¡e Beslockung auch aufgrund
des õftentlicheñ Weges (Shhérhe¡tsaspekte) beobachtet werden.

Fazit: Aufgrund (þr vorliegenden Verhãltn¡sse bestehen grundsãtzlich keine Eirwånde gegen
das Legen einer Waldbaulin¡e. D¡e im Plan lestgelegte Waldbaulinie erachten wir aus rauû!}la-
neriscller Sicht als zweckd¡enlich.

D¡e g# und Umelhchutd¡r8kl¡Dn âne¡eitr 5€ vm Eahnhd Liæld ð6 in 5 Gehrúulen (HEhtung Kfflonsbibl¡ûttêkl Oie
Fu¡hahëtele -KÐtomspfial'der Unien 78 und 81 bei¡ndÊl rich d¡reklvtr dm H#.

P A F, I 4 tl¡LmÍ ffi nud/3r¡snj¡rì : L Ij#, r4? iúhEìbwalts{{w Mú YJ &We¡Þú ÊtsúE Æ5 dE

/tS {t6.65
{090?/s
1tt
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Gemãss Beçrechung yom 28. Juli 20,l5 soll zur Ermöglichung des Bauprojektes die Abgren-
zung cfer erþezone ger¡ngfi.rgig angepasst werden (flãchengleicher Abtausch zwiscfEn
Gewerbezone und Kantonalem NuEungsplan (KNP) HPL). ln diesem Fall sind loþe Bed¡n-
gungen zu berúc htþen:
- Der M¡ndest nd vom Walcl von 10 m ist einzuhalten-
- Die W au¡¡n¡e soll n¡cñt innerhalb des KNP liegen.

- lm Norden und Süden ist - wie im vorliegenden Plan - die Waldbaulinie bis zum ge li-
chen AbSand von 20 m zu fÍ¡hren (auf Fullinsdõrter Geme¡ndegeilet g¡lt der ges€tzl¡che
Abstand).

2

Wir n darum, den ïrtel lolgeftlermassen zu ergãnzen, da der Plan eine Mutat¡on eines be-

Waldbaulin ,Weiermatt-
M ion Hammerstrasse Par¿ellen Nm. 4038 und 4041

lm Ubrigen empfehlen wir, d¡e Abgrenzmg der Bau¿one (Geweóezone) g n¡iber dem KNP
¡m Plan orienlierend dar¿uslellen. Die Onginaldaten derAbgrenzung des KNP sind be¡m kanto-

mil dem Bau cler HPL mu ein grÕsseres G€hõlz in d¡esem Gebiet, welches recfitlich Wdd

eb¡ete in Lieslal und Fullinsdorf- Die yerbleibende Waldftrche stellt den Rest d¡eses Walcles

urd nicht eine Hocñhecke-

dungwerfugu n Nr- t45 yorn 5. Mãrz 2007 unrt Nr. 35 vom ll. August 2014 fúrdie HPL mtr

3.3 Kap¡þl 3.2 ungsptanung

Die Auss -damit wurde die Bebaubarkeil der Pazellen Nrn- 4038 und 4O4l weiler verbee
serÎ. i$ falsch. W¡e wenige SãEe we¡ter unten ausgeführl wird, isl eine Bebauung innerhalb des

fûr die Anfrage ¡m Begleitschreiben. Aufgrund der zwischenzeitlich st efundenen Sitzung
gehen wir aber davon aus, dass dieses Kapitel ohnehin neu geschrieben wird.

P trP.14 Fu¡¡ms umúdhffi E L'ffi,jU ;ürf Éhl¡S8L.M2 UdW ilWÐþmd hE æ k
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4 Best¡ttlgung der dlg¡talen Daten

meirde zu beståtigen, class die beschlossenen, aufgelegten und zur Genehmigung e¡ngereich-
ten s¡schen Plãne mit den digitalen Daten a¡bereinst¡mmen. Das Vorliegen dies€r Bestãti.

Daten rechEeÍtig vomehmen zu lassen, so dass die Bestatþung der Ubereinstimmung zusam-'
men mit den Genehmigur€sunterlagen e¡ngere¡cht werdên kanfl.

5 Vorprtilungworbehah

Aufgrund verschiedener Gerichtsentscheide machen wir Sie d ailfrnerksam, daÊs im Zu-
sammenhang mit der Behandlung von unerledigten Einsprachen der Regierurqsrat verpll¡chtet

Wir h n, dass lhnen unsere Stellungnahrne für die Weiterbearbeituflg von NuEen ist. Sollten
shh noch Fraçn ergeben, sind w¡r selbstve lhh geme bereit, diese rTit lhnen zu bespre-
chen.

Mit freurdichen Grt¡ssen
ArlTFüR RAUf,IP UNG

isplaner

gt 
ffi^cÉ

Olûer Stucki

per FMd:
- Aml fltr UÍrrslÞdutr'Jrld E
- A¡lflûrlflãjd
-B twd
- KillonsdiluDg
- Hsdrlsãhl€ìtung
- SichertEhEinspahlsal
-1

F ¡ æ, !¡ Fùffi H 6mdÈ',/hrffi Ë iU-eS!¡2 ¡ür{È¡rtgL,gæ*! M4W UWÈ¡ñú hE {3 k
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3.4 Kåplþl 3.3 Wefterc Planungsgrundlaçn

Hin

StoÍallvorsorge. Die Flheinstrasse ¡st ca. 70 m wn der Wald l¡n¡e auf cler Pazelle Nr. 4O38
entfemt. Der Transport gefãhrl¡cher Gúter hat s¡ch von der Flheinstrasse auf clie neue H leis-
tungsstras$e Pratteln-Liestal verlagert. Die Strasse verlãuft im Bereich der Parzelle Nr. 4038 in
einem Tunnel. Der Konsultationsbereich von 100 m entlãllt bei unterird¡scher ssenf[¡hrung
und beginnt jewe¡ls bei den Tunnelportalen-

Wre bere¡ts e hnt handelt es sich rechtl¡ch um Walclareal und n¡cht um eÍne Hodthecke. lm

shhergestellt wetden, dass die Bestockung im Rahmen der waldgeseÞlichen Vorgaben JtoçfÞ
hecke þ'geslaltet werden kann.

3.6 Ka l5 Plånungsresultat

Die in der Abb. 6 dargestellten .,pro¡ekt¡erten Bauten' s¡nd weder aufgrurd der vorgesehenen

setn.

5.7 AllgÞEïe¡neVorgaben

Antrag zur Ge mEung der Zonerworschnften dem Reg¡erur€srat den nach Bundesrecht vor-
geschri nen Planungsberbht einzureichen. lnhalflich sind d¡e Vorgaben von Art- 2,3 & 47
RaumplanungwerÐrdnung zu beri¡cksichtigen (Abstimmung der raurrwiftsaEìen Tãligkeiten

- Der Planungsbericht liegt im E I bei der Beschlussfasslr€ der Planung durch den
Eirwohneral vor und wird oftentlich aufgelegt. Der Bericht isl aber nrchl B rìdte¡l des
Beschlusses.

- Bevor d¡e Planung dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird, erlolgt die
Erg urE cþs BeÌichtes ¡nsbesondere bezuglich Aussagen
l. zu alfiall¡gen Anderungen aufgrund von Antrågen aus dem Einwahne
2. zu Ein hen und deren Behandlung,
3. zu allfãlligen geringfr-+gigÈn Anderungen,
4. zu Anderungen. die zw¡schen Vorprùfung und Genehrnigungsantrag erfÐlgt sind- Alle

Anderungen srnd explizit zu cleklar¡eren (Exemplar miï mark¡erten Anderungenl.
- Der Planungsbericht ist vom Stadtrat als sein Bericht an d¡e GenehmlgungsbefÉrde ar

verabsch¡eden urd zu unterschreiben.
- Genehmigungsantrage mit mangelhaften Planungsbêrichten können zurüclrgewiesen

werden.

F 6 F,14 FahÐú bhld,Ðel& E t Udil14? çülqrü¡lú 9r€L',gæ MllW & We{n$ hE ffi k
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Kantonafer Nutzungsplan HPL, Mutat¡on Perimeter Parzellen Nrn. 403814041

Exemplar Planauflage vom 17.08. - 15.09.2015
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Fotos

Abb. 7. Fofos des Planungsgebiets (aufgenommen am 17.06.2015)

rot - Planungsgebiet, hellgrün - Wald
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